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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgenossischen u. kantonalen Fiirsorgewesens

insbesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung
Beilage zur Zeitschrift ,,Der Armenpfleger«

Redaktion: H. WY DER, Fiirsprecher, Vorsteher der Abteilung Auswiirtige Armenpflege der Direktion des
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23. JAHRGANG Nr. 3 . 1.MARZ 1960

A. Entscheide des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartementes
gemil dem Konkordat iiber die wohnortliche Unterstiitzung

II1.

Haben beide Elternteile selbstiindigen Konkordatswohnsitz, so fillt ein Kind unter
die Unterstiitzungseinheit der Mutter nur, wenn sie sich sciner vorwiegend annimmt
(Art.3 Abs.3 des Konkordates); welechem Elternteil die elterliche Gewalt zusteht,
ist belanglos (Luzern c. Ziirich, i.S. M., vom 11. Februar 1960).

In tatsdchlicher Beziehung:

Die 1948 geborenen Kinder M. entstammen der am 6. Juli 1951 durch das
Amtsgericht L. geschiedenen Ehe des R. M. und der G., geb. F. Die Mutter er-
hielt bei der Scheidung die elterliche Gewalt zugesprochen, wobei gleichzeitig
eine vormundschaftliche Aufsicht gemiaf Art. 283 ZGB angeordnet und die beiden
Kinder durch Vermittlung der Amtsvormundschaft L. an privaten Pflegeplitzen
im Heimatkanton (L) untergebracht wurden. 1952 verlegte die Mutter ihren
Wohnsitz nach Ziirich, wo sie seit 15.Juli 1952 ununterbrochen gemeldet ist.

1954 schloB die Mutter in Ziirich eine neue Ehe, wiederum mit einem Luzerner
Biirger. Im gleichen Jahre wurde die vormundschaftliche Aufsicht tiber die beiden
Kinder nach Ziirich iibertragen, wihrend die Kinder an ihren bisherigen Pflege-
platzen im Kanton Luzern verblieben. Wegen Erziehungsschwierigkeiten mufiten
die Kinder spiter, das eine im April 1956, das andere im August 1958, in einem
Heim placiert werden. Sie befinden sich heute beide im Kinderheim S. (L). Die
Kosten ihres Unterhalts miissen seit Februar 1956 teilweise von der Armenfiir-
sorge iibernommen werden. Sie gingen voll zu Lasten der heimatlichen Behorden,
weil die Kinder nach deren Auffassung nicht zur Unterstiitzungseinheit des Stief-
vaters gehorten und auch mit der Mutter keine Einheit bilden konnten, da diese
nur unselbstindigen Konkordatswohnsitz hatte.

Die zweite Ehe der Mutter wurde am 16. .Juni 1958 durch das Bezirksgericht
Ziirich geschieden, worauf die heimatlichen Behorden Ziirich um konkordatliche
Beteiligung an den Kosten der Unterstiitzung der Kinder ab 1. September 1958
ersuchten. Ziirich lehnte dies mit Beschlufl vom 31. Mérz 1959 unter Hinweis
auf Art. 17 des Konkordates ab. Es machte geltend, nach Art.3, Abs. 3 des
Konkordates gehorten eheliche Kinder grundsétzlich zur Unterstiitzungseinheit
des Vaters, wenn er sich ihrer in elterlicher Weise annimmt. Wenn die Mutter
selbstindigen Konkordatswohnsitz hat, kénnen sie zwar auch unter ihre Unter-
stiitzungseinheit fallen, dies jedoch nur dann, wenn die Mutter sich ihrer 2or-



wiegend annimmt. Davon kénne im vorliegenden Falle nicht gesprochen werden.
Allerhéchstens mdoge es zutreffen, dall beim besten Willen nicht feststellbar sei,
welcher Elternteil sich mehr, also vorwiegend um die Kinder in elterlicher Weise
kiimmere. Bei allfilligem Gleichmafl der elterlichen Fiirsorge bleibe cs aber bei
der grundsitzlichen Regelung, wonach die Kinder zur Unterstiitzungseinheit des
Vaters gehoren, was hier vor allem auch deshalb gerechtfertigt erscheine, weil sich
der Lebensmittelpunkt der Kinder im Kanton Luzern und nicht bei der im Kanton
Ziirich lebenden Mutter befindet.

Gegen diesen Beschlufl erhob Luzern rechtzeitig mit Eingabe vom 20. April
1959 Rekurs. Es stellt Antrag, der Kanton Ziirich sei zur konkordatsgemiflen
Behandlung des Unterstiitzungsfalles ab 1. September 1958 zu verhalten. Zur
Begriindung wird im wesentlichen angefiihrt, mit der Scheidung der zweiten Ehe
im Frithjahr 1958 habe die Mutter der Kinder erneut selbstiindigen Konkordats-
wohnsitz in Ziirich erlangt. Da sie die elterliche Gewalt iiber die Kinder ausiibe,
sich von jeher nach Mdglichkeit um sie gekiimmert habe und das gleiche Kantons-
biirgerrecht wie diese besitzt, sei der selbstéindige Konkordatswohnsitz der Kinder
in jenem Zeitpunkt dahingefallen. Seither miiiten die Kinder crneut zur Unter-
stiitzungseinheit der Mutter gerechnet werden. Wenn es auch zugegebenermaflen
schwer sein moge, zu sagen, ob ein Elternteil und allenfalls welcher, sich um die
Kinder mehr bemiihe als der andere, misse doch beriicksichtigt werden, dafl dem
Vater der Besuch der Kinder wesentlich leichter falle als der in Ziirich wohnhaften
Mutter. Ausschlaggebend erscheine, dafl die Mutter die elterliche Gewalt besitze
und sich im Rahmen ihrer Moglichkeiten um ihre Kinder kiitmmere. Bei dieser
Sachlage wiire es eine gesuchte und unnatiirliche Losung, die Kinder als zur Unter-
stiitzungseinheit des Vaters gehorend zu betrachten. Es liege im Rahmen nicht
nur der gesetzlichen, sondern auch der natiirlichen Ordnung, dafl die Kinder zu-
sammen mit der Mutter, deren Gewalt sie unterstellt sind, cine KEinheit im Sinne
des Konkordates bildeten. Anders wire es nur, wenn man der Mutter eine Vernach-
lassigung ihrer Pflichten als Inhaberin der elterlichen Gewalt vorwerfen konnte,
wofiir aber kein Anla3 bestehe.

Demgegeniiber beantragt Ziirich die Abweisung des Rekurses unter Hinweis
auf die Ausfithrungen im angefochtenen Beschluf3. Ziirich erklirt ferner, die Auf-
fassung Luzerns enthalte einen Widerspruch in sich selbst. Wenn nidmlich die
Kinder beim Zuzug der Mutter nach Ziirich zu ihrer Unterstiitzungseinheit ge-
hort und deshalb von ihr die Wartefrist ersessen hitten, so wiire Ziirich bereits
bei Eintritt der Unterstiitzungsbediirftigkeit verpflichtet gewesen, sie konkordat-
lich zu unterstiitzen. Ein solches Begehren sei aber nie gestellt worden und dies zu
Recht.

Hieriiber hat das Departement in rechtlicher Erwigung gezogen:

Nach Art.3 Abs.3 des Konkordates ist die Zugehorigkeit des chelichen
Kindes zur Unterstiitzungseinheit des Vaters die Regel, wenn er sich dieses Kindes
in elterlicher Weise annimmt. Haben beide Eltérnteile selbstindigen Konkordats-
wohnsitz, so fillt ein Kind nach dem klaren Wortlaut des Konkordates nur dann
unter die Unterstiitzungseinheit der Mutter, wenn diese sich sciner vorwiegend an-
nimmt. Dabei kommt es nach der Praxis nicht darauf an, welcher Elternteil In-
haber der elterlichen Gewalt ist (Armenpfleger Entscheide 1951 S. 33). Im vor-
liegenden Falle ist unbestritten, dall beide Eltern sich in annidhernd gleichem
MaBe der Kinder in elterlicher Weise annehmen. Es kann jedenfalls schon deshalb
nicht davon gesprochen werden, daf dies auf seiten der Mutter vorwiegend zu-
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‘treffe. Aber selbst von einem GleichmaB des elterlichen Sichannehmens kann nur
die Rede sein, wenn zugunsten der Mutter beriicksichtigt wird, dal fiir sie der
Besuch der Kinder erheblich umstiandlicher ist als fiir den Vater.

Bei dieser Sachlage kann es sich héchstens noch fragen, ob allenfalls besondere
Umstdnde es rechtfertigen konnten, entgegen dem klaren Wortlaut des Kon-
kordates die Kinder als zur Unterstiitzungseinheit der Mutter gehérend anzusehen,
so insbesondere etwa die von Luzern angerufene «natiirliche Ordnung» oder die
Ubertragung der elterlichen Gewalt durch das Gericht.

Indessen kann diese Frage hier offenbleiben. Nach dem Ergebnis der von der
Schiedsinstanz bei der Vormundschaftsbehorde Luzern eingezogenen Erkundigun-
gen befand sich der Knabe W. nach der Scheidung noch bis ungefahr Herbst 1951
im Haushalt des Vaters, wihrend das Midchen bereits im Zeitpunkt der Schei-
dung bei einer Pflegefamilie in K. untergebracht war. Spiter, als beide Kinder in
Pflegefamilien lebten, besuchten beide Eltern hin und wieder die Kinder. Beide
Eltern machten ihnen gelegentlich kleinere Geschenke. Jedenfalls 146t sich auch
fiir diese Zeit, in der die dulleren Bedingungen dafiir bei beiden Elternteilen an-
nihernd dieselben waren, nicht sagen, die Mutter habe sich vorwiegend um die
Kinder gekiimmert. Im Gegenteil spricht die Tatsache, dafl der Knabe vorerst im
Haushalt des Vaters lebte, wihrend die Mutter keines der Kinder nach der Schei-
dung bei sich hatte, unter den gegebenen Verhiltnissen dafiir, dal3 beide Kinder
damals zur Unterstiitzungseinheit des Vaters gehorten. Unter diesen Umstinden
bediirfte es aber nach Auffassung der Schiedsinstanz schon besonders stichhaltiger
Griinde, um den Ubergang der Kinder in die Unterstiitzungseinheit der Mutter
zu rechtfertigen. Als solche erscheinen weder die Zuerkennung der elterlichen Ge-
walt an die Mutter noch das im vorliegenden Fall festgestellte Ma@} ihrer elterlichen
Fiirsorge im Verhiltnis zu demjenigen des Vaters. Es erscheint vielmehr durchaus
auch als im Rahmen der natiirlichen Ordnung liegend gegeben, die Kinder M., die
seit der Scheidung der Eltern fast ohne Unterbruch an Pflegeplitzen im Heimat-
kanton in der Nahe des Wohnortes des Vaters untergebracht waren und nie im
Haushalt der Mutter lebten, der Unterstiitzungseinheit des Vaters zuzurechnen.

Awus diesen Griinden hat das Departement entschieden:
Der Rekurs wird abgewiesen.

B. Entscheide kantonaler Behorden

8. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Unterstiitzungspflichtiq gegeniiber einem
Bediirftigen sind nur seine Blutsverwandten, im Ausmaf seines eigenen Notbedarfes;
‘die Blutsverwandten des Bediirftigen kinnen zur Unterstiitzung seiner Ehefraw und
seiner Kinder nicht beansprucht werden, wenn dieser einer gemeinsamen Haushalt
fithrenden Familie angehort. — Die Ehefrau des Bediirftigen ist nicht unterstiitzungs-
bediirftig (auch micht unter Berufung auf Art. 161, Abs.3 und Art. 167 ZGB),
wenn sie selbst in der Lage ist, thren eigenen Lebensunterhalt zu erwerben, daran aber
durch die Pflege des kranken Ehemannes verhindert wird.

Der Regierungsstatthalter von B. hat am 13. Oktober 1959 eine Klage des
Biirgerlichen Firsorgeamtes der Stadt Basel vom 23.Juli 1959 abgewiesen, mit
welcher verlangt wurde, es sei E. G., geb. 1898, Verwaltungsbeamter, zur Lei-
stung eines monatlichen Beitrages von Fr. 50.— an die Kosten der Unterstiitzung
seiner Schwester, Frau M., geb. 1902, von und in Basel, zu verurteilen. Diesen



	A. Entscheide des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes

